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Die Vereinbarung einer Immobilienstrategie für Kirchengemeinden im Pastoralen Raum
hat unmittelbare Auswirkung auf die von der Immobilienstrategie betroffenen dienstlich
notwendigen Gebäude. Soweit für diese Gebäude bereits Bau- und Instandhaltungsmaß-
nahmen geplant sind, ist sicherzustellen, dass diese Maßnahmen nicht in einen Wider-
spruch zu den Entscheidungen zur Immobilienstrategie geraten.

Sobald ein Beratungsprozess im Rahmen der Immobilienstrategie gestartet wird, werden
daher die geplanten Baumaßnahmen in den beteiligten Kirchengemeinden zunächst
gestoppt. Maßgeblicher Stichtag ist das Datum des Beratungskontrakts.

Bei Vorliegen einer der folgenden Ausnahmen dürfen die Maßnahmen zunächst weiter-
geführt werden:

- Es besteht Gefahr im Verzug.

- Die Durchführung der Baumaßnahme ist begonnen, oder es wurden bereits rechts-
wirksame Aufträge (Baugewerke) zur Durchführung erteilt. Verträge, die zu ihrer
Wirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, sind schwebend un-
wirksam, solange diese Genehmigung nicht erteilt ist.

- Die Baumaßnahme wird in wesentlicher Höhe durch Dritte finanziert (mind. 20%
der Gesamtkosten).

Die Entscheidung über das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen obliegt den Berei-
chen Finanzen und Bauen im Erzbischöflichen Generalvikariat. Zu diesem Zweck ist
innerhalb von vier Wochen nach Beginn des Beratungsprozesses ein Antrag in Textform
an das Erzbischöfliche Generalvikariat mit Darstellung der Maßnahme und der dazu
vorliegenden Ausnahmevoraussetzung zu stellen. Wird ein entsprechender Antrag nicht
gestellt oder ein gestellter Antrag durch das Erzbischöfliche Generalvikariat abgelehnt,
ist die betreffende Maßnahme ebenfalls unverzüglich zu stoppen.

Der zeitweilige Stopp der Maßnahme ist den beteiligten Planer- und Architekturbüros
umgehend mitzuteilen, um weitere Planungsleistungen zunächst zu vermeiden. Es be-
steht kein Anspruch auf Bezuschussung vermeidbarer Planungs- und Bauleistungen.

Mit dem Abschluss der Immobilienvereinbarung können die Baumaßnahmen fortgeführt
werden, sofern diese der Immobilienvereinbarung entsprechen und die Finanzierung
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sichergestellt ist. Hierzu erteilt das Erzbischöfliche Generalvikariat mit der Gegenzeich-
nung der Immobilienvereinbarung eine förmliche Freigabe.

Wenn die Unterbrechung der Maßnahmen länger als sechs Monate andauert, wird für
diejenigen Maßnahmen, für die bei Inkrafttreten dieser Regelung bereits eine genehmi-
gungsfähige Entwurfsplanung vorlag, der anteilige Zuschuss aus Kirchensteuermitteln
um pauschal 5%-Punkte der förderfähigen Kosten erhöht. Eine weitergehende Kompen-
sation von verzögerungsbedingten Kostensteigerungen ist ausgeschlossen.

Bei den Altanträgen (Anträge mit genehmigungsfähiger Entwurfsplanung lagen am 30.
Juni 2022 im EGV vor) erfolgt zusätzlich eine Günstigerprüfung zwischen alter Förder-
quote und neu erreichter Förderstufe.

Sollten Baumaßnahmen durch die Immobilienvereinbarung hinfällig geworden sein, so
übernimmt das Erzbischöfliche Generalvikariat die bis dahin angefallenen Planungsko-
sten seit dem 01.01.2018, sofern für das Gebäude künftig keine Förderung aus Kirchen-
steuermitteln erfolgen wird.

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Sie
gilt für alle bis dahin noch nicht gestarteten Immobilienberatungsprozesse (Datum des
Beratungskontrakts) im Erzbistum Paderborn.
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